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Mutig Machen statt  
endlos Planen!

Weniger als ein Jahr nach ihrer Einset-
zung haben die beiden unabhängigen 
Expertenkommissionen ihre Reform-
überlegungen vorgelegt. Die jeweils 
200 Seiten starken Arbeitsergebnisse 
könnten so einiges an Änderungen im 
gegenwärtigen Steuersystem auslösen. 
Voraussetzung: BMF und Bundesregie-
rung nehmen die Umsetzung der an-
empfohlenen Maßnahmen ebenso cou-
ragiert in Angriff, wie die Experten deren 
Erarbeitung. Der DStV begrüßt ausdrück-
lich die zahlreichen Vorschläge der bei-
den Gremien für weniger Bürokratie, 
mehr Digitalisierung und einer mutigen 
Reform des Unternehmensteuerrechts –
hat er doch Einiges davon bereits seit 
Jahren auf seiner Forderungsagenda.

Die Kommissionen „Bürgernahe 
Einkommensteuer“ und „Ver-
einfachte Unternehmensteuer“ 
überreichten dem Bundesfinanz-
minister und der BMF-Staatsse-
kretärin MdB Katja Hessel ihre 
Berichte. Darin enthalten: eine 
Vielzahl an Vorschlägen für ein 
einfaches und bürgernahes 
Steuersystem. Als Experte dabei: 
DStV-Präsident Torsten Lüth.

Zukunftsmusik oder  
dringend geboten?

Der Abschlussbericht der Experten-
kommission „Bürgernahe Einkom-
mensteuer“ geht mit seinen Anregun-
gen konsequente Schritte in Richtung 
Vereinfachung, etwa beim Besteuerungs-
verfahren durch
 die schnelle Schaffung der notwen- 
 digen Voraussetzung digitaler Identi- 
 täten für private Personen und Unter- 
 nehmen und die Umsetzung des  
 Once-Only-Prinzips, 
 die Einführung einer Rentenabzugs-
 steuer auf alle Renteneinkünfte oder 
 die Durchführung einer für bestimmte 
  Gruppen von Steuerpflichtigen wie  
 Arbeitnehmer, Rentner und Pensio- 
 näre von Amts wegen vollautoma- 
 tisierten Veranlagung.

Der Abschlussbericht der Experten-
kommission „Vereinfachte Unter-
nehmensteuer“ besticht bspw. durch 
Vorschläge, wie
 einer im internationalen Vergleich  
 wettbewerbsfähigen Steuerbe- 
 lastung unternehmerischer  
 Gewinne in Richtung 25 %,
 einer Reform der Regelungen zur  
 Verlustverrechnung mit einer Aus-
 weitung des Verlustrücktrags nebst
 uneingeschränktem Verlustvortrag sowie

Expertenwissen gefragt: Christian Lindner 
nimmt Reformvorschläge entgegen
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 dem Abbau überschießender,  
 überflüssiger Steuerregeln auf dem 
 Gebiet der internationalen Besteuerung.

In diesem Zusammenhang stellt „die 
Kommission… kritisch fest, dass das 
steuerpolitisch in einem Kernbereich 
nachvollziehbare Ziel der Missbrauchs-
bekämpfung inzwischen ubiquitär einge-
setzt und vielfach als nicht verhandelbar 
in den Raum gestellt wird.“

Diese Einschätzung teilt der DStV - spie-
gelt sie sich doch aktuell im halsstarrigen 
Handeln des Gesetzgebers wider: Die 
wiederholt angestoßene Wachstumsini-
tiative verbunden mit dem Versprechen 
des Bürokratieabbaus koppelt die Bun-
desregierung erneut mit den Plänen zur 
Umsetzung einer Anzeigepflicht für inner-
staatliche Steuergestaltungen. Ein Wider-
spruch in sich.

DStV-Präsident StB Torsten Lüth, der in 
der Kommission „Bürgernahe Einkom-
mensteuer“ mitwirkte, fordert den Ge-
setzgeber auf, die Anregungen der Exper-
tengremien zügig zu prüfen und in die 
Umsetzung zu gehen – oder in Schillers 
Worten gesprochen: „Frisch also! Mutig 
an’s Werk!“

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/bericht-kommission-buergernahe-einkommensteuer.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/bericht-kommission-buergernahe-einkommensteuer.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/bericht-kommission-buergernahe-einkommensteuer.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/bericht-kommission-vereinfachte-unternehmensteuer.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/bericht-kommission-vereinfachte-unternehmensteuer.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/bericht-kommission-vereinfachte-unternehmensteuer.html
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Auf 16 Seiten legte das BMF die zu erwar-
tenden Rechtsansichten in seinem Ent-
wurfsschreiben zur Einführung der 
E-Rechnung dar. Unter Berücksichtigung 
der besonderen Rolle des steuerbera-
tenden Berufsstandes nahm der DStV an 
vielen Gesprächskreisen mit dem BMF teil. 
Darüber hinaus gab er in seiner Stellung-
nahme S 10/24 eine Vielzahl von Hinwei-
sen, die der Praxis den Transformationspro-
zess erleichtern könnten. 

Vorschläge zur erfolgreichen  
Einführung

Eine unnötige Hürde für die Praxis sah der 
DStV etwa in der Vorgabe, nach der bei Ab-

BMF-Entwurf zur E-Rechnung: 
DStV sieht weiteren Klarstellungsbedarf

Von Aufbewahrung bis zulässige Formate. Das BMF gab Anhaltspunkte, 
welche Rechtsauffassung es in Bezug auf die neue E-Rechnung künftig 
vertreten will. Der DStV setzte sich für eine praxisfreundliche Ausgestal-
tung ein. 

weichungen zwischen dem strukturierten 
Datenteil und dem Bildteil einer E-Rechnung 
im hybriden Format eine zusätzliche Rech-
nung vorliegen könnte. Damit würden künf-
tig Unsicherheiten beim Vorsteuerabzug und 
bei der Pflicht zur Rechnungsberichtigung 
einhergehen. Diese galt es nach Auffassung 
des DStV unbedingt zu vermeiden.

Aus seiner Sicht kann zudem ein von der 
Finanzverwaltung zur Verfügung gestelltes 
Visualisierungstool die technischen Hürden 
und rechtlichen Unsicherheiten bei der Ver-
arbeitung einer E-Rechnung senken. Dies 
wäre ein maßgeblicher Baustein zur Steige-
rung der Akzeptanz der E-Rechnung in der 
Praxis. 

Bei der Überführung von Dauerrechnun-
gen in ein elektronisches Format ließe sich 
der Verwaltungsaufwand verringern, wenn 
dies erst bei einer Änderung von oder neu 
abgeschlossenen Verträgen nötig würde – 
so die Anregung des DStV.

Besonderheiten bei umsatzsteuer-
lichen Kleinunternehmern erneut 
betont

Auch die zwingende Einbeziehung von 
umsatzsteuerlichen Kleinunternehmern in 
das System der E-Rechnung hat der DStV 
erneut kritisiert. Diese sollte nicht zuletzt 
aufgrund der mit dem Jahressteuergesetz 
2024 angedachten Systemänderung hin 
zu einer Steuerfreiheit überdacht werden 
(vgl. DStV-Info vom 31.05.2024).

Im Referentenentwurf eines zwei-
ten Jahressteuergesetzes 2024 
(JStG 2024 II) tauchte sie erneut auf: 
die Anzeigepflicht für nationale Steuer-
gestaltungen. Der DStV brachte in sei-
ner Stellungnahme S 11/24 an das 
Bundesministerium der Finanzen (BMF) 
sein Unverständnis zum Ausdruck, wie 
eine Maßnahme, die bereits im Zuge 
des Wachstumschancengesetzes breit 
kritisiert wurde, erneut in ein Gesetz-
gebungsverfahren aufgenommen wer-
den konnte. Auch der DStV hatte sich 
in der Vergangenheit wiederholt klar 
gegen eine nationale Anzeigepflicht aus-

DStV kämpft weiter gegen eine Anzeigepflicht  
für nationale Steuergestaltungen

Wiedersehen macht in der Regel 
Freude. Nicht so bei der Anzeige-
pflicht für innerstaatliche Steuer-
gestaltungen! Erneut positioniert 
sich der DStV gegen politische 
Bestrebungen, die rein nationale 
Mitteilungspflicht einzuführen.

gesprochen (vgl. u.a. DStV-Info vom 
26.07.2023 und DStV-Info vom 
17.11.2023).

Höchst widersprüchlich erscheint insbe-
sondere, dass die Bundesregierung am 
05.07.2024 zwar erneut eine Wachs-
tumsinitiative verbunden mit dem 
Versprechen des Bürokratieabbaus an-
gestoßen hat (vgl. Wachstumsinitiative, 
„II. Unternehmerische Dynamik stärken: 
Unnötige Bürokratie abbauen“, S. 7 ff.) – 
sie dieses Versprechen aber im selben 
Moment torpediert, indem es abermals 
mit einer Anzeigepflicht für innerstaatli-
che Steuergestaltungen garniert wird. 

Der DStV setzte sich in seiner Stellung-
nahme zudem für die vollständige Ab-
schaffung des Solidaritätszuschlags ein. 
Er begrüßte die geplante Überführung 
der Steuerklassen III/V in das automa-
tisierte Faktorverfahren unter Beibehal-

tung des Ehegattensplittings und regte 
die rein digitale Umsetzung ohne Erfor-
dernis von manuellen Anpassungen an.
Ende Juli 2024 taufte die Bundesre-
gierung den Gesetzentwurf des JStG 
2024 II in das sog. „Steuerfortent-
wicklungsgesetz“ um. Zudem be-
schloss sie, weitere Maßnahmen aus 
der Wachstumsinitiative in den Re-
gierungsentwurf aufzunehmen, wie Ver-
besserungen bei den Abschreibungs-
bedingungen und die Ausweitung der 
Forschungszulage. 

Die klare Forderung des DStV wird 
auch im Bundestagsverfahren lauten: 
Auf die Einführung der rein nationalen 
Anzeigepflicht muss verzichtet werden! 
Diese Einschätzung teilt auch die Ex-
pertenkommission „Vereinfachte Unter-
nehmensteuer“ in ihrem jüngst dem 
Bundesfinanzminister Christian Lindner 
vorgelegten Bericht.

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2024-06-14-entwurf-einfuehrung-e-rechnung.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2024-06-14-entwurf-einfuehrung-e-rechnung.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2024-06-14-entwurf-einfuehrung-e-rechnung.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.dstv.de/stellungnahmen-pool/dstv-stellungnahme-s-10-24-zum-entwurf-eines-bmf-schreibens-zur-einfuehrung-der-e-rechnung
https://www.dstv.de/stellungnahmen-pool/dstv-stellungnahme-s-10-24-zum-entwurf-eines-bmf-schreibens-zur-einfuehrung-der-e-rechnung
https://www.dstv.de/themen/steuerrecht/tb-059-24-vj-dstv-nimmt-stellung-zum-jahressteuergesetz-2024
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/20_Legislaturperiode/2024-07-20-JStG-II-2024/1-Referentenentwurf.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/20_Legislaturperiode/2024-07-20-JStG-II-2024/1-Referentenentwurf.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.dstv.de/stellungnahmen-pool/dstv-stellungnahme-s-11-24-zum-referentenentwurf-eines-zweiten-jahressteuergesetzes-2024-jstg-2024-ii
https://www.dstv.de/themen/steuerrecht/dstv-fordert-keine-neue-anzeigepflicht-fuer-steuergestaltung
https://www.dstv.de/themen/steuerrecht/dstv-fordert-keine-neue-anzeigepflicht-fuer-steuergestaltung
https://www.dstv.de/themen/steuerrecht/anzeigepflicht-fuer-nationale-steuergestaltungen-dstv-erzielt-ein-wenig-rechtssicherheit-18305
https://www.dstv.de/themen/steuerrecht/anzeigepflicht-fuer-nationale-steuergestaltungen-dstv-erzielt-ein-wenig-rechtssicherheit-18305
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Oeffentliche-Finanzen/Bundeshaushalt/bundeshaushalt-2025-und-wachstumsinitiative-2.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Oeffentliche-Finanzen/Bundeshaushalt/bundeshaushalt-2025-und-wachstumsinitiative-2.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/20_Legislaturperiode/2024-07-20-JStG-II-2024/2-Regierungsentwurf.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/20_Legislaturperiode/2024-07-20-JStG-II-2024/2-Regierungsentwurf.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Oeffentliche-Finanzen/Bundeshaushalt/bundeshaushalt-2025-und-wachstumsinitiative-2.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/bericht-kommission-vereinfachte-unternehmensteuer.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Die Frist gilt für alle noch ausstehenden 
Schlussabrechnungsanträge, für welche 
seinerzeit eine entsprechende Fristver-
längerung beantragt und bereits ein Or-
ganisationsprofil im digitalen Antragspor-
tal angelegt wurde. Schlussabrechnungen 
sind nach Auskunft des BMWK im Übri-
gen mit Blick auf die Frist auch in den Fäl-
len einzureichen, in denen gegen einen 
vorläufigen (teil-)bewilligenden Bescheid 
ggf. Widerspruch eingelegt oder Klage er-
hoben wurde.

Mit Blick auf die Einreichungsfrist hatte 
sich der DStV gemeinsam mit BStBK, 
WPK und BRAK bereits frühzeitig und 
wiederholt für Verfahrenserleichterungen 
und beschleunigte Prüfprozesse stark ge-
macht, um eine effiziente Abarbeitung 
der noch offenen Schlussabrechnungen 

zu ermöglichen. Dies war auch Gegen-
stand einer gemeinsamen Verständigung 
der Berufsorganisationen mit Bund und 
Ländern anlässlich einer außerordent-
lichen Wirtschaftsministerkonferenz im 
März dieses Jahres. Dazu gehörte eben-
falls, dass prüfende Dritte, welche unver-
schuldet außer Stande sind, die Schluss-
abrechnung fristgerecht einzureichen, im 
Einzelfall bei den Bewilligungsstellen eine 
Einreichung nach Ablauf der Frist bean-
tragen können.
 

Um die Bearbeitung der Abrechnungen 
bei Verbundkonstellationen zur erleich-
tern, hat das BMWK zwischenzeitlich 
auch einen „Ergänzenden Leitfaden 
Verbundunternehmen“ veröffentlicht. 
Er knüpft an den bestehenden „Leit-

Countdown für die Corona-Schlussabrechnung:
Einreichungsfrist endet am 30.09.2024

Auf den Fristablauf weist das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz (BMWK) aktuell ausdrücklich nochmals hin. Der DStV ruft 
alle Kolleginnen und Kollegen, die als Prüfende Dritte in das Verfahren 
eingebunden sind, auf, ihre Kanzleiorganisation danach auszurichten 
und - soweit nicht bereits geschehen – tätig zu werden.

faden Verbundunternehmen“ vom 
März 2021 an und enthält weitergehende 
Hinweise zur Behandlung typischer Fall-
konstellationen, welche im Zuge des lau-
fenden Verfahrens von den Ländern und 
Bewilligungsstellen identifiziert wurden. 
Der Leitfaden gibt unter anderem Hilfe-
stellung zur Behandlung von sog. Fami-
lienverbünden und Schaustellern sowie 
von Fonds- und Beteiligungsgesellschaf-
ten. Beide Leitfäden sind abrufbar unter 
https://ueberbrueckungshilfe- 
unternehmen.de/DE/Infothek/Hin-
weise-zu-den-Programmbedingun-
gen/hinweise-zu-den-programm-
bedingungen.html.

Alle Informationen zur Schlussabrech-
nung sind außerdem unter dem bekann-
ten Portal www.ueberbrueckungs-
hilfe-unternehmen.de gebündelt. 
Dort befindet sich auch ein ausführlicher 
FAQ-Katalog sowie der Zugangslink 
zur Schlussabrechnung.
 

Mit diesem und weiteren Slogans werben DStV, BStBK und DATEV seit August 
für die Ausbildung zur/zum Steuerfachangestellten. Die GenZ wird in ihrer 
Sprache und auf ihren Kanälen angesprochen. 

Ein Job der sich auszahlt!

Auf der Kampagnenwebseite 
www.zahltsichausbildung.de
gibt es Infos zum Beruf und 
einen Link zur bundesweiten 

Stellenbörse.
Tragen Sie offene 
Ausbildungsplätze 

dort ein! 

https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/Content/Downloads/Hinweise-zu-den-Programmbedingungen/ergaenzender-leitfaden-verbundunternehmen.html
https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/Content/Downloads/Hinweise-zu-den-Programmbedingungen/ergaenzender-leitfaden-verbundunternehmen.html
https://ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/Content/Downloads/Hinweise-zu-den-Programmbedingungen/leitfaden-verbundunternehmen.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2024/07/20240726-corona-wirtschaftshilfen-fristablauf-schlussabrechnung.html
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2024/07/20240726-corona-wirtschaftshilfen-fristablauf-schlussabrechnung.html
https://ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/Content/Downloads/Hinweise-zu-den-Programmbedingungen/leitfaden-verbundunternehmen.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/DE/Infothek/Hinweise-zu-den-Programmbedingungen/hinweise-zu-den-programmbedingungen.html
https://ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/DE/Infothek/Hinweise-zu-den-Programmbedingungen/hinweise-zu-den-programmbedingungen.html
https://ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/DE/Infothek/Hinweise-zu-den-Programmbedingungen/hinweise-zu-den-programmbedingungen.html
https://ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/DE/Infothek/Hinweise-zu-den-Programmbedingungen/hinweise-zu-den-programmbedingungen.html
https://ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/DE/Infothek/Hinweise-zu-den-Programmbedingungen/hinweise-zu-den-programmbedingungen.html
http://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/
http://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/
https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/DE/FAQ/Schlussabrechnung/schlussabrechnung.html
https://antragslogin.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/auth/realms/berufstraeger/protocol/openid-connect/auth?response_type=code&client_id=validation-component&redirect_uri=https%3A%2F%2Fantragslogin.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de%2Fuservalidation%2F&state=9379506d-3614-47f2-b833-09504f425ee1&login=true&scope=openid
https://antragslogin.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/auth/realms/berufstraeger/protocol/openid-connect/auth?response_type=code&client_id=validation-component&redirect_uri=https%3A%2F%2Fantragslogin.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de%2Fuservalidation%2F&state=9379506d-3614-47f2-b833-09504f425ee1&login=true&scope=openid
https://www.initiative-gemeinsam-handeln.de/stellenboerse
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Nicolas Hofmann ist Mitglied 
des Landesverbands der steuer-
beratenden und wirtschaftsprü-
fenden Berufe in Bayern e.V. 
(LSWB). Als Steuerberater und 
Fachberater für Internationales 
Steuerrecht ist er Partner einer 
Steuerberatungsgesellschaft in 
Fischen im Allgäu. Er gehört dem 
DATEV-Aufsichtsrat seit 2016 an. 
Auch bei der anschließenden 
Wahl zum Aufsichtsratsvorsitz 
konnte sich Hofmann erneut 
durchsetzen.

Social-Media
Deutscher Steuer- 

beraterverband e.V.

@steuerberatertag

@steuerberatertag

www.dstv.de 
www.fachberaterdstv.de 
www.steuerberatertag.de
www.steuerberater.de
www.dstv-praxenvergleich.de

Die Vertreterversammlung der DATEV eG hat den Kandidaturen aus den DStV-Mitgliedsverbänden einen Wahlerfolg 
beschert. Anlässlich der turnusmäßigen Wahlen zum Aufsichtsrat der Genossenschaft am 28.06.2024 wurde StB  
Nicolas Hofmann für eine weitere Amtszeit bestätigt. Erstmals in den Aufsichtsrat gewählt wurde StBin/WPin Claudia 
Greibke. Die beiden Kandidaturen wurden im Vorfeld der Wahl durch den DStV und seine Mitgliedsverbände aktiv 
unterstützt.

Komplettiert wird der DATEV-Aufsichtsrat auf der Seite der  
Genossenschaftsmitglieder durch StB Alfred Gesierich, der 
aktuell ebenfalls in seinem Amt bestätigt wurde, sowie durch 
StB/WP Wolfgang Wagner, RAin/FAin für StR Nicola Zell 
und StB Johannes Zolk.  

DATEV-Aufsichtsratswahl: Erfolg für die Kandidaturen 
aus den DStV-Mitgliedsverbänden

Der DStV wünscht den gewählten Aufsichtsratsmitgliedern  
bei ihrer anstehenden Arbeit im Interesse des Berufsstands das 
nötige Geschick und viel Erfolg.

Claudia Greibke ist Mitglied des 
Steuerberaterverbands Hamburg 
e.V. Als Steuerberaterin und Wirt-
schaftsprüferin mit langjähriger 
Berufserfahrung ist sie in eigener 
Kanzlei in Hamburg tätig. Clau-
dia Greibke wurde erstmals in 
den DATEV-Aufsichtsrat gewählt 
und löst StB Markus Gutenberg 
ab, der turnusgemäß nach drei 
Amtszeiten aus dem Gremium 
ausschied. 

Hinweis auf die Rubrik „Bericht aus Brüssel“:

Zu aktuellen Verfahren vor dem EUGH, in denen das Berufsgeheimnis der 
Steuerberater und die Kapitalbindung für die Kanzleien Gegenstand sind, und 
zu den Prioritäten des nach der EU-Wahl neu zusammengesetzten Unter-
ausschusses für Steuerfragen (FISC) im EU-Parlament erfahren Sie mehr in 
der Ausgabe 09/2024 des DStV-Organs „Die Steuerberatung“ in unserer 
Rubrik „Bericht aus Brüssel“.
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